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Verbindliche Dienstkleidungsvorschriften für die �Feuerwehrfrauen des Landkreises Eichstätt





In den Sommermonaten kann einheitlich auf die Jacke verzichtet werden.





Die Abzeichen werden wie folgt angebracht: Namensschild und Jugendabzeichen rechts, die restlichen Abzeichen (z.B. Ehren- und Leistungsabzeichen) links, jeweils ca. 20 cm unterhalb der Schulternaht.





Hose


Farbe schwarz


Lange Stoffhose mit klassischer Leibhöhe und Länge


gerader Schnitt 


ohne Biese


keine Cargohose





Rock


Farbe schwarz  


mit linksseitigem Reißverschluss mit Rundbund


glatter Rock, Gehfalte hinten, ohne Gehschlitz


Länge: Knie- bis Knöchellang





Handtasche


Farbe schwarz





Schuhe


Farbe schwarz


jedoch keine Stiefel zum Rock





Kopfbedeckung (nicht verpflichtend)


Schiffchen, Farbe dunkelblau





Strümpfe/Strumpfhosen


schwarz oder hautfarben





Damenuniformjacke


Farbe blau ohne Biese


zwei schräg eingeschnittene angedeutete Taschen mit Patte 


Rücken mit Mittelnaht 


taillierter Schnitt


4 silberfarbene gekörnte Knöpfe, einreihig 


mit Kragenspiegel





Dienstbluse


Farbe  hellblau mit kurzen oder langen Ärmeln


eine Tasche links oder ohne Tasche 


mit oder ohne verdeckter Knopfleiste 


kein Spatenkragen





Krawatte (nicht verpflichtend)


Farbe dunkelblau 


mit oder ohne Emblem





Damen-Halstuch (nicht verpflichtend)


Farbe dunkelblau 


mit eingesticktem Emblem








